
-

«-k,q-.-·-—— kry-









uoTEM -"".» « -·;«..
s

.

F- »J
g

·

Isfyckiego If
J

« b ,

F J -

. R

.

-»» . . «.-- - » ,»»-. - -».... -,.

L
.

-

»F

·

.»-

s-

I s IIf Esp. .. .—.--stI- — —--- 1 —- —-

---.

. « -O---—«M4TZJI-ZHZ F- L- —

’

aHe- m0 e-
«

Ne-N»Es

»- JspMkyI

«

jy
»

,-

l I I I

»F

i

T

I

E

,

,

l

k

en
«

cljrift
»Es

"

; .

; Log-w«

zur

—«.--

-.--—.—-

L
k,

»

.

.

«

.-..Z",T««"

I

.«.—.-...-
-.

.—.———-.—«-«
«

.

«

"I-

.

«

.

«.-:.

.

;

.

s

.-

«Z"·"-

.

;··’

—.-

Ä-

-.

«

(

l-

,»

s«

-s

»s-

a.

»

.«,·-»»;

:

der «

«-,,

-p--.«.

»

-

»v-,

Ww«-.,—
-.—».—.—.,.





zur

der

47352358





Im Auftrage

der

General-Landfchafts- Direktion

verfaßt Von

Y. Ulrich-
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Marienwerder, im April 1887.

»

zakkdukkytauchtigstkk,GkokmiikytigstkkHaiskrund nimigr

glllkrgnijdigsterKaiser,Königund Herr!

T AK urer Kaiserlichennnd KöniglichenMajestätwagen wir nnterthänigstanzu-

zeigen,daß die WestpreußischeLandschaftam 19. April diesesJahres das

erste Jahrhundert ihres Bestehens vollenden wird.

Nach den schöpferischengrundlegendenGedanken Eurer MajestätgroßenAhnherrn

Königs Friedrich des Zweiten durch die Gnade Königs Friedrich Wilhelm des Zweiten

Majestät mittels AllerhöchsterKonfirmations-Urknnde vom 19. April 1787 ins Leben

gerufen nnd ausgestattet, hat sie sich Unter dem Schutze und der Pflege der Könige

Prenßens zum Segen der Provinz und des Vaterlandes entwickelt nnd verzweigt. Die

WestpreußischeLandschafthat ihrer Bestimmung gemäß der von wiederholterFremd-

herrschaftbefreiten alten deutschenOrdensmark einen soliden Realkredit gewährtUnd dazu

beigetragenpatriotischerGesinnung, der Treue zum König-ennd Vaterlande eine dauernde -

Stätte zu bereiten.

Eurer Kaiserlichenund KöniglichenMajestätbringt die WestpreußischeLandschaft

unter UeberreichungbeifolgenderDenkschriftihren tiefgefiihlten Dank für die GnadeXXX
ehrerbietigstdar, welcheEuer MajestätwährendAllerhsöchstDerensegens-und ruhmreichen

X

Regierung der WestpreußischenLandschafthaben zu Theil werden lassen.



Eure Majeftät bitten wir unterthänigst,AllerhöchstDerenlandesväterlicheHuld

nnd Gnade der WestpreußischenLandschaftauch im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens

bewahren zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht

Eurer KaiserlichenKöniglichenMajestät

allerunterthänigste

MestpreußisrheGeneral-Yandfrhaftxs-Direktion
von Zwei-bete von Müllem Fry. von Keyjerlingk.

An

des Kaisers und Königs Majestät.



ie WestpreußischeLandschaft verdankt ihr rechtliches Dasein dem Könige Friedrich
«

Wilhelm II. Unter seiner Regierung durch den AllerhöchstenErlaß vom

- 19. April 1787 wurde ihre Stiftungsurkunde, das Reglement vom 22. Februar
dess·J. landesherrlich bestätigt. König Friedrich Jl. hatte für die Hebung des Wohlstandes

der nach dreihundertjährigcrFremdherrschaft wiedererrungenen deutschen Ordensmark Großes

gethan, auch dem Grundbesitz feine besondere Fürsorge zugewandt, u. A. dem ansässigenAdel

,,zu seiner Erhaltung in Flor, Ansehen und guten Vermögensumständen«ein besonderes, die

Söhne bevorzugendes Erbfolgerecht durch die Regierungsinstruktion vom 21. September 1773

verliehen. Gleichwohl und trotz der Kreditnoth, an welcher auch der westpreußischeGrundbesitz

litt, glaubte er das wiederholte Ansuchen der Stände um Errichtung eines Kreditsystems für die

Provinz noch einstweilen beanstanden zu müssen.

»Beste,Liebe, Getreue, —- schreibt er ihnen unterm 22. November 1785 — die nehm-

»lichen Umstände sind noch vorhanden, welche mich veranlassen, die Errichtung eines Credit-

»systems nach Eurer hiermit wieder zurückgehendenAssociationsaete vom 30. Oktober noch auf-

,,zuschieben. Viele aus Eurem Mittel halten sich noch in Pohlen auf, und diese würden sich

,,dergleichenCredit nur zu Nuzzen machen, das baare Geld dahin zuziehen und dadurch einen

»allgemeinenBanquerout zu befördern. Diese Umstände müssen sich erst ändern, ehe Eurem

,,Gesuche näher treten kann. Euer gnädiger König Friedrich-«

Bald darauf starb der große König und die WestpreußischeLandschaft konnte erst nach

seinem Tode ins Leben treten. Gleichwohl wird sie ihrem geistigen Ursprungenach noch als

seine Schöpfung anzusehen sein. Sie ist geschaffen nach dem Vorbilde der älteren Schwester-

anstalten, sie ruht auf denselben Grundlagen wie die gleichen Institute für Schlesien, die Kurmark

und für Pommern.



Wer das landschaftliche Kreditsystem, eine eigenartig preußischeEinrichtung, erfunden

habe, steht noch dahin, des großenKönigs Antheil daran aber außerZweifel. Nach Beendigung
des siebenjährigenKrieges wandte sich seine landesväterlicheFürsorge insbesondere der neu-

erworbenen Provinz Schlesien zu. Deren Wohlstand war zerstört,Ackerbau, Handel und Gewerbe

lagen darnieder, Geld und Kredit nur gegenseiwrme Opfer zu erlangen. Der Kaufmann Büring

zu Berlin, welcher lange Zeit in Holland gelebt und das Verfahren der dortigen Kassirer

beobachtet hatte, legte im Jahre 1767 dem Könige den Plan vor, zur Aufhelfung des Grund-

besitzes eine Generallandschaftskasse, ein allgemeines Kreditsystem zu errichten und demselben die

Gesammtheit der Rittergüter und der städtischenGrundstückezur Unterlage zu geben. Es sollten

Allefür Einen und Einer für Alle ihre Liegenschaftenzum Pfande setzen. Die Schuldner sollten

50X0zahlen, die Gläubiger 40-0 erhalten und das fünfteProzent zur Unterhaltung des Instituts,

zur Deckung von Ausfällen und zur allmäligen Einlösung der Pfandbriefe dienen. Der König

lehnte anfänglich diesen Plan »wegen der damit verknüpftenSchwierigkeiten«ab. Das General-

Direktorium hatte die Nothwendigkeit eines Tilgungsfonds nicht anerkennen wollen. — Es liegt

nicht außerhalbdes Bereichs der Wahrscheinlichkeit,daß der damalige Etats- und Justizminister
in Schlesien, Freiherr von Carmer, welcher zur Hebung des Kreditmangels anderweitige Vor-

schlägedem Könige eingereicht hatte, von diesem selbst oder sonst wie auf den Plan Büring’s

hingewiesen wurde. Zugleich gab Vielleichtein anderes in dem FürstenthumSchweidnitzgebräuch-

lich gewesenes Verkehrsmittel einen Fingerzeig zur Verbindung des Realkredits mit dem Geld-

markte. Es waren dies die Schweidnitzer ,,ledernenBriefe«, so genannt von dem Pergament,

auf welches sie geschriebenwurden. Sie waren von Obrigkeitswegen konsentirte, nicht über die

Hälfte des Guts gehende Hypotheken auf den Inhaber, welchem die Zinsen auch während des

Konkurses gezahlt wurden. Wegen ihrer unbedingten Sicherheit galten sie bei Güterhändeln

gleich dem baaren Gelde. Leicht möglichhat Svarez, der treue Mitarbeiter Carmer’sbei Ab-

fassung des AllgemeinenLandrechts, der Sohn eines Advokaten und Rathsherrn aus Schweidnitz,
.

den Minister auf diese eigenartige Einrichtung seiner Vaterstadt aufmerksam gemacht. Jn der

ihm zugeschriebenen, anonymen Schrift: »Gedanken eines Patrioten über den Entwurf zur

Wiederherstellung des allgemeinen Kredits des SchlesischenAdels« wird auf die Schweidnitzer
ledernen Briefe besonders hingewiesen. —- Zur Charakteristik der persönlichenTheilnahme des

Königs an dem neuen Werke dient der Bericht eines Zeitgenossen, daß Earmer in dieser An-

gelegenheit zwei besondere Audienzen bei dem Könige gehabt, daß in der ersten der König sich

daraus beschränkthabe, über Pfandrecht, Hypothek und die damit verbundenen Rechtsmaterien

zu fragen, und daß Earmer, wie ein Rechtslehrer, dem Könige einen akademischenVortrag über

diese Materie habe halten müssen,wobeider König nur gefragt und gehört,daß aber demnächst
in einer zweitenskurz darauf stattgefundenen Audienz der König die Rollen gleichsam gewechselt

und mit vollkommener Sachkunde und Bestimmtheit sowohl die Rechtssätzedes Hypotheken-und



Pfandrechts, als die Grundsätzedes zu errichtenden Pfandbriefsystems, ausgesprochen habe.

Auf die letzten VorschlägeCarmer’s erging unterm 29. August 1769 der denkwürdigeKönigliche

Erlaß, welcher die noch heute bestehendenGrundlagen des landschaftlichen Kreditwerks und der

Verfassungseiner Organe vorzeichnete. Darnach sollten die Stände (die Besitzer adeliger Güter)

eines jeden der Fürstenthümer,aus denen nach der früherenEintheilung Schlesien bestand,

unter sich, nnd sodann sämmtlicheFürstenthümerzusammen in Verbindung treten und

ein gemeinschaftlichesLandes-Kollegium (die nachmalige General-«tandschafts-Direktion)etabliren,

mit der Aufgabe, Alles, was zur Erhaltung des öffentlichenKredits erforderlich, zu respicirenund

nach bestemVermögen frei und ungehindert zu betreiben. Den kreditsuchendenGutsbesitzern sollte

ein Hypothekenkreditbis zur Hälfte des nach bestimmten Taxprinzipien zu bemessenden Werths

der Güter gewährt und dafür von ihnen eine Zinse von 5 Prozent (für den fünftenTheil des

Darlehns 6 Prozent) und ein Quittungsgroschen erhoben werden. Zu diesenZahlungen sie anzu-

halten, sollte die Landschaftbefugt sein, das Gut eines Restanten sofort zu- sequestriren; auch

sollte ihr die Vollstreckungder gerichtlichenReal-Exekutionen in die beliehenen Güter übertragen

werden. Die Hypothekelt-Instrumenteüber das in Antheile zu zerlegende Kapital sollten als Jn-

haberpapiere in der Form lederner Briefe von der Landschaft und der Hypothekenbehördegemein-

schaftlichausgefertigt und auf das zu beleiheude Gut eingetragen werden. Sie sollten dem Jn-

haber 5 Prozent aus der Landschaftskasse zu erhebende Zinsen gewähren und nach vorheriger

Kündigung realisirt werden. Für jeden solchen Brief sollte nicht nur das darin speziell be-

nannte Gut verpfändet sein, sondern auch die gesammte landschaftliche Kreditverbindung selbst-

schuldnerischals Bürge haften. Von der Einlassung in Konkurs- und Liquidations-Prozesse

über das Vermögen des Besitzers beliehener Güter und von den Kosten solchen Verfahrens

sollte die Landschaft und sollten die Briefinhaber befreit und letztere befugt sein, ihre Be-

friedigung immer von der Landschaft zu fordern. Die Aufhebung des ganzen Schuld-

verhältnissesdurch Einlösung der Pfandbriefe herbeizuführen,sollte dem Gutsbesitzer und dem

Briefinhaber freistehen.

Nach diesem Plane entstanden 1770 die Schlesische, 1777 die Märkische, 1781 die

Pommersche Landschaft. Der König stattete sie alle mit freigiebiger Hand aus· Zu den Depn-

tirten Von Pommern sprach er im Juni 1780 in der Audienz zu Starga.rdt:

»Kommen Sie näher, meine Herren! ich will mit Sie als ihr bester Freund sprechen.

»Sie haben bei mir angehalten um die Einführung einer Gredit-societät. Jch will Sie gerne

»helfen;denn ich liebe die Pommern wie meine Brüder und man kann sie nicht mehr lieben als

»ich sie liebe. Denn Sie sind brave Leute, die mir jederzeit zur Vertheidigung des Vaterlandes

»so wol im Felde als zu Hause mit Gut und Blut beigestanden haben; und ich müsste kein

»Menschsein oder kein menschlichesHerz haben, wenn ich Ihnen davon bei dieser Gelegenheit

,,nicht meine Dankbarkeit bezeugen wollte.«
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Der Monarch redete dieses —- wie der Bericht sagt —- mit einem ganz bezaubernden

Affekt, und sein Landesväterliches großes Herz war hierbei so voll Empfindung und

sammt uns :’111n)esendenso gerührt,daßAllerhöchstDieselbenhier eine Pause machen mußten,

um Sich, wie es schien, wieder zu fassen und uns gleichfalls hierzu Zeit zu. lassen.

,,Allein Sie müssenmich zuforderst einen HypotliequemSchein aus dem Landbuch wegen

»Ihr-er Schulden beilusingen·;auch hieruächstaus allen Kreisen Deputirte beschaffen

»Ich werde alsdann denen Ministres von Earmer nnd von Gorne es auftragen, die

»Sache mit Ihnen zu reguliren. Es sind selbige bereits in Schlesien und der Mark bei diesem

,,(85esc"hästgebraucht worden und folglich darin routinirt.

»Sie müssen aber die Deputirten nach Berlin senden, und solche dazu wühlen, die

»sowol von der Sache als auch den Umständendes Landes und der Kreise informirt sind. Die

»Nulzbart«eitdieser Einrichtung ist im Anfange nicht sogleich merklich, allein in 2 bis 3 Jahren

»wird sich selbige ohnfehlbar zu Ihrem Vortheil und Vergnügen offenbaren. Auch ich werde

,,an meinem Theil alles anwenden, was die Sache erleichtern kann· An Gelde kann es nicht

,,fehlen· »Ich kann zwar jetzt nicht viele hundert tausend Thaler dazu geben, weil allerhand

»Ausgaben in Kriegszeiten vorfallen und besonders die vielen Wasserschädenmir vieles absor-

,,birt haben.

,,Jn Berlin allein liegen 12 Tonnen Goldes, so nicht untergebracht werden können,

»und die man Ihnen gerne geben wird, sobald nur Jhr CreditkWesenszin Ordnung ge-

»bracht ist. So wol dem Capitalisten, der sein Geld placiren will,· als auch Ihnen ist

»dadurc"hgeholfen.

»Ja Schkpsjclh wo der Adel durch den Krieg ganz 1-uiuiret"ichr, habe ich selbigen durch

»diese Einrichtung wieder anfgeholfeu, und hernach auch in der Mark. Im Anfange habe ich

,,vie·lenWiderstand gefunden, weil manche ein Hindernißdabei zu bemerken glaubten ihre Giither

»nach Gefallen zu verthun, und das Jhrige durchbringen zu können.

,,Allein, hat Jemand baar Geld, so kann er solches nach Gefallen depens.iren, und wird

»ihm durch diese Einrichtung Niemand daran hinderlich sein. Aber in Ansehung der Güther

»vigiliret nunmehrein Landstand auf den andern, dass er sein Gut nicht deteriorire oder gänzlich

,,devastire, und das ist nützlich; denn dadurch wird der Adel conserviret, woran mir gar viel

»gelegen, da mir der Adel bei der Armee ganz mientbehrlich ist. Freilich dürfen und können

»sie nicht alle in Kriegsdienste gehen; es müssen auch einige zu Hause bleiben- so die Angelegen-

»heiteuihrer Familie und Verwandten besorgen; im gleichen brauche ich den Adel um Praesi-

,,c1euten und Ministres daraus zu wählen. Und ich sehe niemals darauf, ob einer reich oder

,,arm ist, wenn er nur Verdienste hat; alsdann kann ein Armer auch reich werden.

,,Viele sind auch durch gute Wirthschaft zu einem aisisehnlichenVermögen gekommen,

»wir besonders in Schlesien geschehen Und in Pommern würde manches nach der Schlesjscheu
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»Metho(1emit Vortheil eingeführrtwerden können, besonders durch bessere Einrichtungen mit den «

,,Sil)äfereiennnd dem Viehstande

»Auch will ich gerne fernerhin nnd jährlich,so lange ich lebe, dem Lande Monat-erinne-

»Ge«ldergeben. Ich lasse eine oder anderthalb Millionen mehr im Tresor oder nicht, das ist

«gleichoiel,und besser wenn ich noch in meinem Leben damit Gutes stifte«

Diese hochherzigeHingebung des Königs bethätigtesich auch in der fortgesetztenpersön-

lichen Theilnahme an der Pflege der landschaftlichen Einrichtungen Das MärkischeKreditiustitut

wollte anfänglichnicht den gewünschtenFortgang nehmen, die Pfanleriefsemissiou der ersten fünf

Jahre erreichte nur Z1,-"2Millionen Thaler und dabei waren 60000 Thaler von dem Stiftungs-

fonds zugesetzt Der König ordnete eine Revision des Reglements an, wleche die Taxaufnahme

nnd die Pfandbriefsbewilligung erleichterte, gleichwohlnicht den erwarteten Erfolg hatte. Die alle

Güter umfassende("83eneralgarantie,au welcher nach der Ansicht des Königs festgehaltenwar, fand

fortdauernden Widerspruch Der König beauftragte unterm Z. Dezember 1783 den (83ros3-kanzler

von Earmer von Neuem »die llmstäude ein Bischen zu examiniren und vorher nachzusehew

»wir eigentlich damit beschaffen sei.« Man berichtete, daß »weil in Ansehung des nen-

,,1närkischenKreditshstemskeine Vereinigung der gesammten Stände zu erwarten stände, das beste

»Mittel sei, daß diejenigen der Stände, welche daran theilgenommen,sichfür sichallein zusammen-
»thäten.« Daraufhin wurde — abweichend von den anderen Landschaften die General-

garantie in der Mark auf die »zum Kreditwerkverbundenen« d. h. auf die bepfandbrieften (83üter

beschränkt Auch die Wahl der Landschaftsrätheund Direktoren überwachte der König mit be-

sonderer Sorgfalt und versagte die Bestätigung,wenn nicht verständigeund zuverlässigePersonen

gewählt wurden, darauf hinweisend, daß »die Geschäfteserieuse traktiret werden müssen.«

Friedrich Wilhelm H. sagte den westpreußischenStänden bei der Huldigung in Königs-

berg die Gewährung eines Kreditinstituts zu. Die Verschuldungdes Grundbesitzes in Weftpreußen

war damals zwar keine übermäßige. Eine Zusammenstellung aus jener Zeit berechnete den Werth

sänuntlicherRittergüter der Provinz auf rund 12 Millionen und die Schulden derselben auf rund

51X2Millionen Thaler. Gleichwohl war —- wie Earmer dem König berichtet —— die Landwirth

schaft in Verfall, als dessen Ursachen angegeben werdens »Mangel an baarem Gelde und dessen

«Cirku·l(1ti0nin dieser Provinz, wo Fabriquen, Handlung und andereZweigeder ludustrie sich

»nur noch in ihrer Kindheit befinden; die schlechteWirthschaft, welche mit den Revenüen mancher

,,Großen, besonders der in »Pohlenlebenden Gutsbesitzer getrieben wird;.«die daraus folgende

,,1Inordnnug und Saumseligkeit in Abführung der Capitalisen und Zinsen und das aus diesen

»Quellen entspringende allgemeine Mißtrauen des inn- und ausländischenPublici in eine

,,1nit solchen Gütern zu bestellende Sicherheit«-. Der Zinsfuß soll mindestens T Prozent, oft

auch 8 bis 10 Prozent betragen haben. — Schon unterm 2. November 1786 —- wenige

Monate nach dein Regierungsautritte —- erließ der König den Befehl zur Errichtung der West-
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« preußischenLandschaft. Zu dem Behufe trat ein Von ihm aus den Ständen ernannter Ausschuß

(,,Oomittåe«) — unter dem Vorsitze des SchlesischenLandschaftsrepräsentantenGeheimrath
von Mützschefahl als Königl. Kommissarius und unter Zuziehung des Kammergerichtsrath

Kühze zur Führung der Protokolle —— am 9. Februar 1787 zu Konitz zusammen·
,

Die Mit-

glieder des Ausschusses waren:

der Königl. Polnische Kron-GroßnotarGraf von Mielzinski auf Gollanz,
der Königl. Polnische Generallieutenant Graf von der Golz auf Grabionne,

der Königl. Polnifche Generalmajor Graf von Krockow auf Kaaz,

der Königl. PreußifcheOberst Graf von Krockow auf Krockow,

der Königl. Polnische General-Adjutant Graf von Grabowski auf Krulikowo,

der Königl. Polnische Oberst von Tiedemann auf Russoczin,
der Königl. Polnische Kammerherr von Unruh auf Fuhlbeck,
der Königl· Kammerherr von Lebinski auf Salenzin,

der Königl. Kammerherr von Kalkstein aus Klonowke,

und der Königl. Kammerherr von Grabowski auf Lissow.

Dazu kam im Laufe der Verhandlungen als eilftes Mitglied (für den Marienwerder-

Marienburger Kreis) Hans von Auerswald auf Faulen. Der Wortführer der Stände war

hauptsächlichGraf von der Golz.

Der Berathung wurden die landschaftlichen Reglements für Schlefien und Pommern,

eine Instruktion Carmer’s und der darnach von Kühze ausgearbeitete Reglementsentwurf für
die WestpreußischeLandschaft zu Grunde gelegt. Innerhalb vierzehn Tagen war das Reglement
—- bis auf einige Differenzen, über welche sich die Stände mit dem KöniglichenKommissar nicht

einigen konnten —- fertig gestellt, desgleichen die ,,Gseneral detaxations principja« festgesetztund

über die ersten Einrichtungen der Verwaltung grundlegende Beschlüssegefaßt. Die unerledigt

gebliebenen Gegenständewaren vornemlich: die Eintheilung der Landschaft (ob in zwei Departe-

ments, wie die Regierung, oder in vier, wie die Stände wollten), der Sitz der General-Direktion

(ob Graudenz oder Danzig oder Elbing), die Höhe des Zinsfußes der Pfandbriefe (ob 41X2oder

nur 4 Prozent) und die Ausdehnung der Kreditgrenze (ob bis 1X2oder bis Sho des Gutswerths). —-

Diese Punkte fanden Erledigung auf der Konferenz zu Berlin, welche dort am 28. März 1787 unter

dem Vorsitze des Großkanzlervon Earm er mit drei Deputirten des Ausschusses (Mielzinski,
Krockow und Golz) und dem dazu inzwischenvom Jnowratzlawer Kreise gewähltenKammer-

herrn von Wolsky stattfand. Es wurde die Bildung von vier Departements (der noch gegen-

wärtig bestehenden) nachgegeben, als Sitz der General-Direktion Graudenz bestimmt (1797 kam

dieselbe nach Marienwerder), die Höhe des Zinsfußes der Pfandbriefe und des darüber hinaus
vom Schuldner zu zahlenden ,,Quittungsgrofchen«(des Veitrages zu den Verwaltungskosten)aus
dem Reglement ganz weggelassen und die diesfällige Festsetzungder Verwaltung überwiesen,die
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Kreditgrenze auf die Hälfte des Gutswerths beschränkt,jedoch vorbehalten, besonders nothleiden-
den Besitzern ausnahmsweise noch ein Sechstel, mit der Verbindlichkeit zur Tilgung innerhalb

zehn Jahren, zu gewähren.
"

.

Drei Wochen darauf am 19. April 1787 erfolgte die landesherrliche Bestätigung(Kon-

firmation) des WestpreußischenLandschafts-Reglement »als eines zu ewigen Zeiten bestehenden

Landesgesetzes«. Jn Verbindung damit erging auf Ansuchender Stände die Assekurationsakte

vom 12. Mai dess. J., wonach die auf deren Gütern haftende ordinaire Kontribution niemals

erhöhtwerden sollte.

Die WestpreußifcheLandschaft umfaßtnoch heute sämmtlicheadelige Güter der früheren

Erbprovinz Westpreußen,wie solchezur Zeit der Gründung des Instituts bestandenhat, einschließlich
des jetzt der Provinz Posen angehörigenNetzdistrikts, und der früher zu Ostpreußengehörig ge-

wesenen ehemaligenHauptämterMarienwerder und Riesenburg. Auch die Kreise, in welche die

vier Landschaftsdepartements (Danzig — früher Altschottland, so genannt nach einem Vororte

dieser Stadt, welche 1787 noch nicht zu Preußen gehörte—, Bromberg, Schneidemühl und

Marienwerder) eingetheilt sind, entsprachen der damaligen Kreiseintheilung
Die Generalgarantie erstrecktsich auf sämmtliche»zum Kreditwerke verbundene Güter«-,

also auch auf die nicht bepfandbrieften. Ursprünglichsollte zwar das von dem durch Königliche

Ernennung eingesetztenAusschusse entworfene Landschafts-Reglement »den gesammten Ständen«

vorgelegt und erst unter deren Zuziehung dasselbe festgestelltwerden. Diese Absicht wurde —

wohl wegen der damit verknüpftenWeitläufigkeiten—- fpäter aufgegeben. Jn dem die landes-

herrlicheBestätigung des Reglements nachsuchenden Berichte des Ausschusses wird gesagt:

»Sämmtliche Stände der Erbprovinz Westpreußenund der zu Ostpreußengehörigen

»KreyseMarienwerder aeeeptiren die der Provinz angekündigteAllerhöchsteKöniglicheGnade

»in tiefster Deootion . . . und unterwerfen . . . die nachstehendenGrundsätzezum Behufe des

,,neuen Landschafts-Systems (das Reglement) der allererlauchteftenKöniglichen Beurtheilung

»und Bestätigung«

.

Jn der AllerhöchstenBestätigungsurkundewird erwidert:

,,Erwarten dagegen aber auch, daß keiner von allen Gutsbesitzern in der Provinz

»Westpreußenund damit verbundenen Distrikten, die ihm durch gegenwärtigeLandschaftlicheVer-

,,bindung widerfahrende Wohlthat verkennen oder sich gar davon selbst ausschließenwerde;

»Versehenuns vielmehr zu einem jeden Unserer dortigen getreuen Landstände,dass derselbe

,,dieser auf den solidestenGrundsätzenberuhenden Verbindung, die ebensowohl das allgemeine,

»als das besondere Beste eines Jeden, ohne die geringste Gefahr oder Nachtheil für irgend

»Jemand zur Absicht hat, umoeigerlich beitreten und solchergestaltder gesammte Adel sich ver-

»einigenwerde, seine der HülfebedürfendenMitgliederpatriotisch zu unterstützen;sie dadurch bei

»dem Besitz ihrer Güter zu erhalten; auch alle schädlichenFolgen, welche eine schlechteund

4
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»nnordentlicheBewirthschaftimg solcher Güter nach sich zu ziehen pflegt, durch genaue Aufsicht

»und wirksame Vorkehrungen zu verhüten-«

Noch während die Verhandlungen über die Abfassung des Reglements im Gange waren,

wurden die ersten Einrichtungen der Landschaft vorbereitet Der König gab dazu 5000 Thaler

als Geschenk, und zum lsjeschäftsbetriebe200 000 Thaler, zunächst als Vorschuß auf 15 Jahre

gegen Z Prozent -Zi11seii.Nach Bestätigungdes Reglements erlies3Gärtner in dessenHänden die

Funktionen der staatlichenAufsichtsbehördenoch längereZeit verblieben, unterSvarez Mitwirkung
eine Reihe der eingehendsten Verfügungen,sowie die öffentlichenBekanntmachungen zur Aus-

führung des Reglements, ferner — auf Spezialbefehl des Königs —- eine Jndultverordnmig (vom

L. Juni 1787) gegen übereilte Kündigungen von Privath1)potheken, verschaffte auch der Land-

schaft die nöthig werdenden Geldmittel bei der Bank. Zum (83eneral-Laudschaftsdirektor wurde

Graf Mielzinski, zu Repräsentanten((83eneralräthen)v. Tiedemaun und v.1lnruh, zum Ge-

neralsyndikus Kühze —- schon von dem Ausschusse in Konitz — gewählt Mielzinskilehnte ab·

Deshalb übernahm einstweilenMützschefahl und als sein Substitut Graf v. d. Golz die Leitung

des Instituts, bis letzterer von dem I«egle111entsniä«3ige11ersten engeren Ausschusse,welcher vom 7. bis

.1.1. September 1787 zu Graudenz im dortigen Jesuitenkollegio tagte, zum General-Landschafts-

Direktor erwählt nnd unterm 26· dess. M. von dem Könige bestätigtwurde. Inzwischen waren

in den Departements die Kreistage abgehalten, die Beamten der Proviuzialdirektionen gewählt

und letztere formirt, so das; auf dem ersten Engeren Illusschusse sämmtlicheDepartements von

ihren Direktoren und Deputirten vertreten werden konnten. Auf demselben wurde der Verwal-

tnngsetat (mit rund 12 800 Thalern) festgesetzt der Zinsfuß der Pfandbriefe, welcher für die

schlesischenvon ursprünglich5 Prozent (im Jahre 177()) auf 42X3Prozent (177«7)her-mitergegangeu
war und sich1788 auf 4 Prozent ermäszigte,auch für die westprenszischeuEmifsionen nur-auf diesenSatz

(-lProzent)und der Quittungsgroschcui auf VgProzent bestimmt, eine Agentnr zur Auszahlung der Zinsen

«

und sonstigem Gefchäftsverkehrwurde in Berlin errichtet Weihnachten 1787 begann die Pfand-

briefsausfertigmig mit rund 486 000 Thalern, Johanui 1788 stieg sie auf rund 1080000 Thaler
und erreichte, jährlich zunehmend, bis Johanni 1806 die Höhe von rund 9 Millionen Diese fast

20jährige Periode war im Ganzen eine für die Landschaft glückliche Ungeachtet der Staaten

erschütterndenEreignisse, der französischenRevolution von 1789, der europäischenKoa"litions-

kriege gegen Frankreich (1793——1802,1805), der Auflösung des deutschenReichs und der Grün-

dung des napoleouischen Kaiserthums, standen die westpreusziscthnPfandbriefe ebenso wie die

aus anderen Provinzen bis 1806 fast durchweg ein bis zwei Prozent über ihrem Neinuoerth.
Der Nordosten Deutschlands erfreute sichwährend jener im Süden und Westen bewegten Zeit
eines tiefen Friedens, welcher auch durch die zweite und dritte Theilung Polens (179:-3, 1795)

nicht gestörtwurde. Westprenszenbegann unter der segensreichen Regierung des grossen Königs
und seiner Nachfolger aus der materiellen und geistigenPerkommeuheit, in die es unter 3300jähriger
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Freutdherrschastversunken war, sich herauszuarlwiteu und wiederaufzublühen.Dazu kamen eine

Reihe guter Ernten, namentlich in den Jahren 1793, 1796 und 1799, während England Miß-

ernten hatte. Die Weizenansfuhr über Danzig verdoppelte fich. Die Getreidepreise stiegen

fortgesetzt Sie betrngen nach einer Auszeichnungdurchschnittlichfür den Scheffel

in den-Jahren 17753—1786 1787-—-1798 und 1799——18()7

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

für Weizen 1 11 —— 2 33 — 53 7 —-—

für Roggen —--—- 25 9 1 T 4 1 27 33

(Roszius, Westprenßenvon 1772—1827. Marienwerder 1828 S. 1.7t3ff.v).
Mit den Getreidepreisenstieg der Werth der Güter. Die Steigerung wurde durch den

mit derselben hervorgerufenen Güterhandel und durch die Zulassung Nichtadliger zum Besitze von

Rittergütern begünstigt. Die Pfandbriefe gewährten dem Gutsbesitzer einen billige-n und

festen Grnndkredit, dem Kapitalisten aber ein Werthpapier, welches prompte Zinsenzahluug und

eine Sicherheit, wie keine andere Hypothek darbot, jeder Ueberwachungdieser Sicherheit überhob
und bei der Möglichkeitjederzeitiger Versilbernng auf dem Geldmarkte, die Stelle des baaren

Geldes vertreten und als zinsbarer Kassenbestanddienen konnte. Daher die Gunst der Kapita-

listen, die sich auch den westpreußischenPfandbriefen alsbald zuwendete nnd die in zahlreichen,
der Landschaft gemachten Anerbietungenlbaaren Geldes für zu überlassendePfandbriefe ihren
Ausdruck fand. Es kamen aus anderen Gegenden, namentlich über Berlin — große Kapitalien
in die Provinz. Der Zinsfuß fiel, er hob sichzwar nach dem Erwerbe von Südpreußen(1«7t):-»3-.s")),

als sich dort ein neues Gebiet zu Kapitalsanlagen erschloß,aber nur vorübergehendEbenso

bald wurden die derzeitigen Verlegenheitenüberwunden,welche der Landschaft dadurch entstanden,

daß die Gläubiger —-

wozn sie nach dem Reglement von 1787 berechtigt wareu — Pfandbriese

auf Baarzahlnng des Nennwerths kündigten.— Der Qnittungsgroschen neben dem Zinsbezuge
von dem KöniglichenDotatiousfonds gewährte,obschon der Verwaltungsetat bald das Doppelte
des ursprünglichenerreichte,Ueberschüssennd wurde 1794 auf 1,-4Prozent ermäßigt,seitdemhatten die

Schuldner im Ganzen nnr 41X-«Prozent jährlichzu entrichten. Zu dem Landschafts-Regle1nentwurden

von dem größerenlandschaftlichen Ansschnsseam 22. Juli 1794 ,,Crlänter1nigen,nähere Bestim-

mungen nnd Abänderungen«entworfen nnd am 26. Februar 1795 landesherrlich bestätigt,zugleich

auch die Generaldetaxatiousprinzipien ,,rektificirt«. Diese reglementarischen Bestimmungen ent-

hielten unverändert bis zum Jahre 18338 die hanptsächlichstenleitenden Grundsätzedes Instituts

Die unglücklichenEreignisse von 1806 trafen die WestprenßischeLaudschaft schwerer als

die der anderen Provinzen Sie durchbrachen das Kreditsystemin den Grundvesten nnd führten

es der Auflösung nahe. Der Tilsiter Frieden, am 12. Juli 1807 ratifizirt, trennte und schlug

zum Herzogthum Warschau den größerenTheil des Gebiets der WestpreußifchenLandschaft:

die landschaftlichen Kreise Bromberg, Jnowrazlaw, Culm, Michelau ganz, die Kreise Caunniu



und Deutsch-Crone zum Theil. Schon am 20. Juni 1807 — noch vor der Ratifikation des Friedens
—- untersagte die fremde Regierung ihren Unterthanen alle Zahlungen an Ausländer bei Strafe der

Konfiskation. Die zum Herzogthum Warschau geschlagenenGüter zahlten von ihrer Pfandbriefs-

schuld (5,77 Millionen Thaler) weder die zu Weihnachten 1806 und Johanni 1807 (mit 248 000

Thalern) rückständiggebliebenen, noch überhauptZinsen bis 1815. Nur die an den neuen Frei-

staatDanzig gekommenen Güter kamen ihren Verpflichtungen gegen die Landschaft möglichstnach.

Deren Zahl war aber nicht von Belaug Die dem Vaterlande gebliebenen, mit 4,30 Millionen

belasteten Güter sollten nun aus der allgemeinen Biirgschaft (Generalgarantie) für die Zinsen
der gesanunten Pfandbriefsschuld (damals in Höhe vou 10 074 255 Thalern) den Gläubigeru

aufkommen· AchtZehntel der Psandbriefe befanden sich überdies im Julaude Den Gutsbesitzer-u

waren aber unter den Unruhen und Lasten des Krieges die Quellen des Einkommens versiegt.

Die Provinz war von fremden Truppen besetzt. Zwei Jahre hinter einander wurde schlechtgesäet

und dementsprechendgeerntet. Viehseucheu kamen hinzu. Die Kontiueutalsperre gegen England

unterdrückte Handel und Verkehr mit dem Auslande Die Kriegskoutributioneu fteigerteu den

Geldmaugel. Kourant fehlte ganz in der Provinz, war nicht gegen 12 Prozent Agio auszutreiben

Der Kurs der Pfandbriefe fiel jähe, 1807 auf 651X2,1808 auf 471X9,1811 auf 45713 Prozent

Jm Verkehr waren die auf Gütern im Herzogthum Warschau haftenden Pfandbriefe von den

auf Gütern des Jnlandes haftenden unterschieden, erstere mit B, letztere mit A bezeichnet. Den

niedrigsten Stand erreichten die Pfandbriefe im Jahre 1812, nämlich die zu A mit 3472 Prozent

und die zu B mit 17 Prozent.

Die Landschaft suchte sich in das Unvermeidliche zu schicken·Aus dem ihr verbliebenen

Gebiete wurden zwei Departements hergestellt. Das Danziger wurde zu dem Departement

Mariemverder geschlagen und umfaßtedieses nunmehr die landschaftlichenKreise Marienwerder—

Riesenburg, Marienburg, Stargardtund Dirschau. Der KonitzerKreis und die unter preußischer

Landeshoheit gebliebenen Theile des Camminer und Deutsch-Kroner Kreises bildeten das zweite

Departement, deren Direktion zuerst in Märkisch-Friedland,dann in Jastrow ihren Sitz erhielt.

Vor Allem suchte man eine Verständigungmit der Regierung zu Warschau wegen Ausscheidung
der nunmehr dorthin gehörigenGüter aus dem landschaftlichenVerbande, wegen Befreiung von

der Mitverhaftung für deren Verbindlichkeiten und wegen Berichtigung der aus der Zeit vor und

nach dem Tilsiter Frieden rückständigenPfandbriefszinsen. Die darüber Jahre lang, zuerst direkt

durch einen nach Warschau entsendeten landschaftlichenKommissarius, dann auf diplomatischem

Wege durch den dortigen preußischenGesandten gepflogenen Unterhandlungen führten jedochnicht

zum Ziele. Jn der Noth traten verschiedenePläne hervor. So dachte man daran, die War-

schauer Pfandbriefsschuld gegen die französischeKriegskontribution zu verrechnen und für erstere

die preußischenStaatsdomänen zu verpfänden. Auch die Jdee tauchte auf, gegen einzuziehende

Pfandbriefe unverzinsliche Pfandbriefszettel zu einem bis zwei Thalern unter staatlicherAutorität
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als Papier-gelb auszugeben, dadurch die Zirkulationsmittel im Landezu mehren und der Land-

schaftdie Zinsenlast zu erleichtern. Die Erweiterung des landschaftlichenVerbandes durch Auf-

nahme der nichtadeligen Güter und Grundstückekam auf dein Landtagevon 1809 zur Berathung

und wurde darüber mit Vertretern aus dem bäuerlichenStande verhandelt. All’« diese Pläne

und Verhandlungen halfen nicht. Schließlichentschied das Schwert in der Ebene bei Leipzig

und auf dem Felde von Waterloo auch über das Schicksalder WestpreußischenLandschaft. Noch

aus der Hauptstadt des Feindes unterm 15. Juli 1815 erging der KöniglicheErlaß, welcher die

WestpreußischeLandschaft in ihrer früherenAusdehnung wiederherstellte. Darin wurde bestimmt:

»daß der Vereinigung des Netzdiftrikts mit dem GroßherzogthumPosen ungeachtet das ganze

»WestpreußischeLandschaftssystem,so wie es vorher bis Johannis 1807 bestanden, wieder vereinigt

,,1verden, aber von Weihnachten 1815 an als neuentftanden betrachtet werden sollte, daß dabei

»der seitdem Tilsiter Frieden Preußen verbliebene Theil des Landschaftssystems bis zu der

»Wiedervereinigungals in allen rechtlichen Beziehungen wirklich getrennt betrachtet, an Zins-

,,resten aus dieser Periode also für jeden Theil besonders behandelt werden sollte.«

Wiederhergestelltwar nun zwar die Landschaft in ihren alten Grenzen, aber tief geschädigt

durch eine fast erdrückende Schuldenlast. Die Zinsenresteaus der Zeit von 1807——1815 betrugen

von den Gütern preußischgebliebenen Antheils . . . . . . . . . 600 850 Thaler

und von den Gütern warschauisch gewesenen Antheils . . . . · . . 2184 662 -

2 785 512 Thaler,

d. i. fast 28 Prozent der damaligen Pfandbriefkapitalsschuldvon ea. 10 Millionen. Diese Rück-

stande sollten neben den laufenden Zinsen abgebürdetwerden. Dabei die traurige Lage des

Grundbesitzes Inventar im Kriege und durch Viehseuchenvernichtet, Kultur des Landes zurück-

gegangen, Geld theuer und knapp, Zinsfuß für Privatkapital auf 9 Prozent gestiegen. Eine

große Und lange wirthschaftlicheKrisis begann 1818. Die Getreidepreisefielen reißend, in den

Jahren 1824 und 1825 bis auf 13-14 Silbergroschen für den Scheffel Roggen und auf 26 Silber-

groschen bis 1 Thaler für den Scheffel Weizen· Diese kaum die Produktionskosten deckenden

Preise währten bis in die dreißigerJahre hinein. Dazu schlechteWege und gänzlicherMangel

an Kunststraßennach den Absatzorten. Drei Jahre hinter einander (1820—1822) hatte die Provinz

Mißernten, auch 1825 und 1826 Mißwachs in Folge ungewöhnlicherDürre, 1829 großeVer-

heerungen durch die Weichsel. Die unentgeltliche Aufhebung der Zwangs- und Bannrechte, der

Brau- und Brei-Hierei-Gerechtigkeit,des Krugverlags, des Mühlenzwangesverminderten die Ein-

nahmen der Landgüter ebenso wie die Veränderung des Abgabensystems,namentlich die Einführung

der allgemeinenMaisch- und Malzsteuer und der damit verbundenen strengeren Kontrol-Anftalten,

welche die Einstellung der meisten Brennereien, deren Besitzer der Mittel zur Besserung ihrer

Geräthe entbehrten, zur Folge hatte. Die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichenVerhältnisse,

welche in Westpreußen— in wohlwollenderAbsicht —- besonders beschleunigtwurde, gab dem

s)
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Gutsbesitzer Zuwachs an Land, machte seine Lage aber nochschwieriger, da es ihm an Kapital

zur ersten Einrichtung sowohl als zum Betriebe fehlte. Die Ablösung der Dienste nnd Leistungen
von den bäuerlichenGrundstückenführtezum Uebergange von der Natural- in die Geld-Wirthschaft.
Die gesammten landwirthschaftlichenVerhältnissesollten in einer Weise umgebildetwerden, welche

sowohl der veränderten Gesetzgebungwie den Forderungen der neu begründetenWissenschaftvom

Landbau Rechnung trug.

Der Pfandbrief-Jnhaber hatte damals seinerseits das Recht zur Kündigung auf Baar-

zahlung des Nennwerths. Die WestpreußischenPfandbriefe (4prozentig) standen von 1807 bis Ende

der zwanziger Jahre unter Pari, 1823 und 1824: 76 Prozent. Darnach lag die Kündigung im

Interesse des Gläubigers Zum Schutzedagegen wurden vom Staate in der Zeit von 1807 bis

1831 hinter einander sieben Jndultgesetzegegeben. Dieser Kapitalienindult hörte erst Weihnachten
1832 mit der Stiftung des Tilgungsfonds (durch die KöniglicheKabinetsordre vom«26.Dezember

1832) insoweit auf, als die Landschast nur einen solchen Betrag an aufgekündigtenPfandbriefen

einzulösenverpflichtet wurde, als sie aus der laufenden Einnahme des Tilgungsfonds und seiner

Beständebestreiten konnte.

Viel schwieriger und verhängnißvollwurde der Landschaft die Abbürdung der Zinsen-

reste aus den Jahren 1807 bis 1815. Jn Betreff derselben ergingen vom Staate eine Reihe
von Moratorien, zuletztunterm 25. Februar 1825 mit der Bestimmung, daß — 1824 eingerechnet
—- jährlich ein Neuntel der Zinsrückständeabgetragen werden sollte. Es gelang auch wirklich,

bis Weihnachten 1833 sämmtlicheRestzinsenkuponseinzulösen, bis auf einen Betrag von eirea

29 000 Thalern, deren Jnhaber sich wiederholten Aufrufs ungeachtet nicht meldeten. Dieses

Ergebniß zu erreichen,erforderte aber schwere Opfer. Der aus dem Kriege noch gerettete eigen-

thümlicheFonds, die KöniglicheDotation von 200 000 Thale-rn, ging damals verloren. Die

bepfandbrieften Güter wurden in Masse sequestrirt. Deren Zahl betrug 1821 schon 135 und

stieg 1826 bis auf 25(). Die Sequestrationen brachten aber meisthin nicht einmal die laufenden

Pfandbrieszinsen ein. Der Versuch, die sequestrirtenGüter auf drei Jahre zu verpachten, miß-

lang in der Regel, da bei dem Mangel an Inventar und bei den niedrigen Getreidepreisen an-

nehmbareGebote schwer zu finden waren. Die großeMenge und die lange Dauer der Seque-

strationen wirkte nachtheilig auf die allgemeine Landesku.ltur. 1825 drang deshalb der König-

liche Kommissarius aus den Verkauf der ,,rettungslosen«Güter unter Zusage der Deckung von

Aus-fällen Nunmehr begannen die Subhastationen in Masse. Deren Zahl betrug 1826: 138,

1827: 147, 1828: 103 und 1829 noch 82. Der Verkauf vieler Güter in kurzer Zeit drückte

deren Preis tief unter ihren Taxwerth, zumal bei den damaligen Konjunkturen. Da nach der-

zeitiger Gesetzgebungadlige Güter in der Subhastation nicht unter zwei Drittel der Taxe zuge-

schlagen werden durften, mußtendie Taer wiederholt herabgesetztwerden, um den Verkauf zu

ermöglichen Der Besitzverschob sich im Großen. Viele Existenzen und Werthe gingen verloren.



Die Landschaft erlitt Ausfälle an Kapital und Zinsen. Bis Ende -1828 wurden dieselben aus

dem durch Kabinetsordre vom 12. Februar 1825 für Ost- und Westpreußengestifteten Pro-

Vinzial-Unterstütz1mgsfondsdurch Vorschüssegedeckt,deren Rückerstattungjedoch in« der Kabinetsk

ordre vom 28. Oktober 1828 erlassen wurde. Dagegen wurden die aus dem KöniglichenStaats-

schatzezur Zinszahlung Johanni 1828 gegebenen 25 000 Thaler später aus der Landschaftskasse

erstattet. — Jm Uebrigen hat die- Landschaft in jenen schwierigenZeiten ihre Verbindlichkeiten

ans eigenen Mitteln erfüllt. Die Anwendung der Generalgarantie wurde auf dem Generalland-

tage Von 1829 erwogen, eine Lösung aber nicht gefunden und die Verlegenheit in anderer Weise

gehoben. Nach Schließung des Königlichen l.lnterstützungsfonds(1828) bis 1835 zahlte die

Landschaft ca. 526 000 Thaler an alten Zinskupons (1809,-'15)und an Kapitalsausfällen, ohne

daß ihr anderweitige außerordentlicheMittel zu Gebote standen, als der um 1,-4Prozent erhöhte

Quittungsgroschen und die Ersparnisse aus der Verwaltung, deren Etats auf’s Aeußerstebeschränkt

wurden, wobei die ständischenBeamten durch erheblicheErmäßigung ihrer Gehälterin gemein-

sinniger Weise Vorangingen.

Seit Mitte der dreißigerJahre begannen die Verhältnissesich günstiger zu gestalten.

Der politische Horizont, welcher am Anfange dieses Jahrzehnts durch dic französische,die

belgische und die polnischeRevolution getrübt worden war, hatte sich geklärt; die Aussicht auf

eine friedliche Zukunft führte dem Geldmarkte wieder Kapitalien nzuund zwar so reichlich,daß

ein Geldüberflußentstand. Derselbe kam wesentlichdem Grundbesitzzu statten, da der Bau Von

Eisenbahnen nnd andere große industrielle Unternehmungen Kapitalien kaum beanspruchten. Er-

schien doch das erste Gesetz über Eifenbahnen erst am Ende des Jahres 1838 und das erste

GesetzüberAktiengesellschaftenerst 1843. Die Preise der landwirthschaftlichenErzeugnisse stiegen

allmählig,und damit die Preise der Güter. 1835 standen nur noch 22 Güter zur Subhastation
und waren Von den 55 Gütern, welche die Landschaft bis 1831 hatte erstehenmüssen,nur noch

5 derselben in ihrem Besitze. Der Verkauf mancherGüter glich frühereVerluste zum Theil
wieder aus. Der Kurs der Pfandbriefe stieg über Pari, 1835 auf 1025X8und 1837 bis auf

1043X4Prozent. Unter diesen Umständen erschien es angezeigt,. dem Vorgangeanderer land-

schaftlicherKreditinstitute zu folgen und mit der Konoertirung auch der WestpreußischenPfand-

briefe vorzugehen. Dieselbe wurde schon 1836 beschlossen,aber erst 1838 ausgeführtnach Maß-

gabe der Allerh. Kabinetsordre vom 22. Februar desselbenJahres, Der Zinsfuß der bis dahin
4 prozentigen Pfandbriefe wurde aus 372 Prozent herabgesetzt,außerdemdas Kündigungsrecht

des Pfandbriefinhaber auf Baarzahlung des Nennbetrages aufgehoben. Letzteres empfahl sich

aus dem Grunde, weil die wirthschaftlicheBenutzung eines Landgutes dem Besitzer nur Renten

gewährt,Kapitalkündigungendaher für ihn, sowie für das Institut, welches Schuldpapiere aus-

giebt, die in der Hypothekenschulddes Gutsbesitzers ihre Deckungfinden sollen, äußerstgefährlich

sind. Dagegen wurde die bereits seit 1832 bestehendeVerbindlichkeitdes Besitzers, die Pfand-



»Al-

briefsschulddurchJahreszahlungen allmähligzu tilgen, aufrechterhalten, der diesfällige Beitrag

noch erhöht Die Konvertirung vollzog sich in kurzer Frist, indem fast sämmtlichePfandbrief-

inhaber freiwilligauf dieselbe eingingen, sie war aber mit Opfern verbunden, indem die Inhaber

2 Prozent Prämie und die Seehandlnng, welche das Unternehmengarantirte,1 Prozent Provision

erhielten. Die Gesammtkosten von rund 328 400 Thalern absorbirten die damaligen Bestände

des eigenthümlichenFonds. Zur Wiederansammlung desselben, sowie an Zinsen, Tilgungs-

beiträgen und Verwaltungskosten hatten die Gutsbesitzer-,ungeachtet der Zinsredluktionder Pfand-

briefe an die Landschaft von Johanni 1838 bis Weihnachten 1840 43X4Prozent, bis SfBeih-

nachten 1843 41X2 Prozent und erst seit Johanni 1844, von da ab bis Johanni 1851 die

Tilgungsbeiträge suspendirt wurden, 4 Prozent jährlich zu entrichten. Dem eigenthümlichen

Fonds sind durch die Jahresbeiträge (von V4 Prozent) von Johanni 1841 bis Weihnachten
1850 rund 419 000 Thaler zugeführt Seitdem sind keine Zahlungen zu demselben von den

Schuldnern geleistet. —- Dem Tilgungsfonds flossen Von Johanni 1833 bis Weihnachten 1837

jährlichW Prozent, demnächstbis Weihnachten 1843 jährlich1X4Prozent zu, diese Zahlung

wurde mit Johanni 1851 in Höhe von VgProzent wiedereröffnet,aber im Ganzen auf 5 Prozent

der Pfandbriefsschuld beschränkt —- Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten sind seit

Johanni 1851 nicht mehr entrichtet, letztere Vielmehraus den Zinsen des eigenthünilichenund

des Tilgungsfonds bestritten worden. —— Jn Verbindung mit der Konvertirung von 1838 haben

die noch Jahre lang fortgesetzten,in der erstenZeit sogar noch erhöhtenLeistungen der damaligen

Gutsbesitzer und eine mit großer Sparsamkeit gefiihrte Verwaltung die vollständigeWiederher-

stellung der Landschaft und deren Ausstattung mit eigenen Fonds, zu denen damals der Grund-

stockgesammeltwurde, herbeigeführt Allerdings kam die Gunst der äußerenVerhältnissedazu.

Die Preise der landwirthschaftlichenErzeugnissestiegen in dem Jahrzehnt von 1841—1850 noch

mehr, wie in dem vorangegangenen Der Geldüberflußhielt bis gegen Mitte der vierziger Jahre

an. Die konvertirten (31,-«2prozentigen)Pfandbriefe standen bis 1844 über Pari, in den Jahren
1839 bis 1843 meisthin über 103 Prozent.

Mitder längst als nothwendig erkannten Revision des Landschastsreglements von 1787,

welches in mehrfacher Beziehung den veränderten Verhältnissennicht mehr entsprach, hatten sich

die Generallandtage schon seit 1824 beschäftigt Ein vollständigausgearbeiteter Entwurf wurde

auf dem Landtage von 1835 durchberathenund angenommen, die staatlicheBestätigungdesselben

aber wegen der im folgenden Jahre beschlossenenKonvertirung ausgesetzt Erst in den Jahren

1850J51 gelang es, das Revisionswerk zum Abschlußzu bringen. Das auf dem Generallandtage
von 1850 revidirte Reglement wurde unterm 25. Juni 1851 Allerhöchstbestätigtund bildet mit den

späterenZusätzennoch gegenwärtigdie rechtlicheUnterlage des Instituts. Jn demselben ist unter

zeitgemäßerRedaktion im Wesentlichen an den Grundprinzipien des alten Reglements mit den

inzwischeneingetretenen Aenderungen festgehalten Hervorzuheben bleiben vornehmlich die neuen



Bestimmungen Über die Fonds. Dieselben werden den Pfandbriefinhabern für haftbar erklärt,

und zwar für jeden Ausfall am Gute zunächstdessen Antheil am Tilgungsfonds und darüber

hinaus der eigenthümlicheFonds. Dagegen wird die früher bestandene besondere Garantie

der einzelnen Departements für die Pfandbriefe auf den Gütern ihres Bereichs beseitigt Die

Zwangsamortisation wird im Prinzip beibehalten, jedoch wie erwähnt auf 5 Prozent der

Kapitalschuld eingeschränkt Der Tilgungsfonds giebt damit seine ursprünglicheBestimmung,

die allmählige Abbürdung der ganzen Pfandbriefsschuld auf und erhält hauptsächlichdie

Bedeutung eines Sicherheitsfonds. Die Pfandbriefsschuldner haben aber nunmehr nur während

der ersten zehn Jahre 4 Prozent, demnächst31,«2Prozent jährlichan die Landschaft zu entrichten.
—- Die zur zinsbaren Belegung der Fonds erforderlichenPfandbriefe werden nicht mehr, wie

früher durch Ausloosung, sondern durch Ankan zum Börsenkursebeschafft — Den Gutsbesitzern
wird das Recht eingeräumtdie landschaftlicheSchuld durch Pfandbriefe, an Stelle der bisherigen

Baarzahlung des Nennbetrages abzulösen·—- Die Bestimmung des ursprünglichenReglements,

wonach auf den Landtagen nach Departements abgestimmt wurde, wird aufgehoben und die

Abstimmung nach Köpfen eingeführt

Die Pfandbriefe wurden früher unmittelbar und einzeln auf das Gut eingetragen und

auf dessen Namen ausgestellt Dieses Verfahren war — namentlich bei Schuldablösungen—

mit vielen Weiterungen nnd Kosten verbunden, indem die auf das zu befreiende Gut lantenden

Pfandbriefe aus dem Verkehr gezogen werden mußten. Deshalb wurden durch das Regulativ

vom 18· Mai 1864 Pfandbriefe ohne den Ausdruck der Spezial-Hypothekeingeführtwelche auf
Grund von Schuldurkunden, die in Höhe der bewilligten Anleihe im Ganzen auf das Gut ein-

getragen waren, ansgefertigt wurden. Damit hörte die SpeziaI-thothek des Pfandbriefinhaber
an ein bestimmtes Gut auf nnd trat an deren Stelle das Recht, seine Befriedigung aus sämmt-

lichen Hypothekenforderungender Landschaft, welche sie für gegebene Darlehne erworben, mittels

gerichtlicherUeberweisung zu suchen. Später sind sämmtlichePfandbriefe alten Formnlars (mit

Gutsnamen) eingezogen und durch solche neueren Formulars ersetztworden.

Das Taxwesen, eine der wichtigsten Unterlagen landschaftlicherBeleihung, bedurfte schon

lange der Verbesserung Die ältesten,,General-Detaxationsprinzipien«vom 8. September 1789

waren durch diejenigen vom 22· Juli 1794 ersetztworden. Letztere, obwohl im Laufe der Zeit

vielfach modifizirt und zum Theil durch sich widersprechendeBeschlüsseverdunkelt, blieben bis zum

Jahre 1850 in Geltung. Jn diesem Jahre wurden sie von dem Generallandtage durchgesehen
nnd unter Beseitigung der erheblichstenUebelständeneu redigirt Diese Zusammenstellunggenügte

aber nicht, da die darnach gefertigten Taer zuweit hinter dem ganz veränderten Werthe der

Güter zurückblieben.Der Generallandtag von 1855 fand sich daher veranlaßt, eine Revision

der Taxprinzipien unter Erhöhung der Werthsätzevorzunehmen und dieselben unter dem Titel:

»Detaxationsprinzipiender WestpreußischenLandschaft vom 22. Juli 1794, revidirt vom General-

li
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landtage im Jahre 1855« herauszugeben Eine vollständigeUmgestaltung erfuhr aber das Tax-

wesen durch die GenerallandtagsbefchlüsseVon 1861X62. Danach wurde das bisherige System

der speziellen Ertragstaxen, deren Anfertigung eine sehr verwickelte Berechnung erforderte, wobei

die Tragweite der einzelnen Operationen auf das Gesammtergebnißnicht genügend zu ersehen

war, aufgegeben, nnd an deren Stelle die einfacheren Kapitalwerth- oder s. g. (J55rundtaxen

eingeführt Es wurden nach den eingeschätzteuErtragen fünf Acker- bezw. Wiesenklassengebildet

und für jede derselben Grundwerthsätzenach dem Höchstbetragefestgesetzt Diese neuen Abschätzungs-

grundsätzeerhielten eine weitere Ausbildung durch die Landtagsbeschlüssevon 1867, welche unterm

15. April 1868 Von der Staatsregierung genehmigt und noch gegenwärtig in Geltung sind. Es

hatte sichnämlichherausgestellt,daß ein einheitlicherTarif für sämmtlicheGüter des ausgedehnten

Gebietes der WestpreußischenLandschaft oielfache Uebelstäudeherbeiführe. Um denselben abzu-

helfen, wurden die Güter«nach den Landrathskreifen, denen sie angehören,in drei Gruppen ge-

theilt und dieser Eintheilung entsprechend den bei der Taxanfnahme bezw. Festsetzung thätigen

Organen gestattet, die Grundwerthsätzeunter Umständenbeim Acker bis 20 bezw. 40 Prozent, bei

den Wiesen bis 20 Prozent zu erhöhen. Außerdemwurde die Zahl der Ackerklassenauf acht

erhöht. Endlich wurde, um ein fchleunigeresVerfahren bei der Bepfandbriefung zu ermöglichen,
·

gestattet, auch ohne Taxe bis zum 15fachen des behufs der Gr1mdfteuerregulirung ermittelten

Reinertrages ein Pfandbriefanlehn zu bewilligen, wenn zwei Landschaftsbeamte den guten-

Zustand und die Zulänglichkeitder VorhandenenGebäude und des Jnventarium bescheinigen.

Durch die Veränderung der Abschätzungsgrundsätzewurde nicht allein eine wesentliche

Vereinfachung des Taxverfahrens, sondern auch eine dem damaligen Werthe der Güter ent-

sprechende Erhöhung der landschaftlichen Taer und damit eine erhebliche Steigerung des

umlaufenden Pfandbriefkapitals herbeigeführt Dasselbe hatte sich von 1807, alsdann es rund

10,07 Millionen Thaler betrug, bis Ende 1850, alsdann es sich auf 10,85 Millionen belief,

wenig verändert. Während der unglücklichenZeiten hatten vielfach Pfandbriefskapitalien

abgelöst, nach denselben aber wegen der zu niedrigen Taer neue Beleihungen bei anderen

Geldinftituten oder Prioaten aufgenommen werden müsen. Nunmehr trat aber das umgekehrte

Verhältnißein. Die Pfandbriefsschuld stieg

bis Weihnachten 1860 auf rund 16,.z4 Millionen Thalerj
- - - - 30,79 - -

- - - - 49,81 - -

und betrug Johanni 1886 rund 51,zz - -

= 155,64 Millionen Mark.

Sie hat sich also seit 1850fast um das Fünffachevermehrt Dabei kommt allerdings
in Betracht, daß im Jahre 1868 durch Ausgabe von Pfandbriefen Il. Serie (ll. Hypotheksder

landschaftliche Kredit um 1-««10der Taxe erweitert ist. Bringt man deren Betrag, welcher
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Johanni 1886 17,4«zMillionen Mark erreichte, von der gesammten Pfandbriefsschuld in

Abzug, dann ermäßigtsich deren Steigerung seit 1850 aus das Vierfache. Dieselbe erklärt sich

wohl daraus, daß der Werth des Grund nnd Bodens in Folge der ausgeführtenMeliorationen

und des erleichterten Transports der Produkte gestiegen, dagegen der Werth des Geldes

gesunken ist. Dazu kommt, das; die Reform des Taxwesens sich um etwa anderthalb Jahrzehnte

verspätethatte und nachher in die Periode fiel, welche für die glücklichsteder deutschen Land-

wirthschaft im Laufe dieses Jahrhunderts gehalten wird. HohePreise der Erzeugnisse fielen
·

mit durchschnittlichguten Ernten zusammen, während die Arbeitslöhnennd öffentlichenAbgaben

noch niedrig blieben, daher die Reinerträge sich ungewöhnlicherhöhtenund die Güterpreiseeine

lange anhaltende Steigerung erfuhren.

Auf dem Geldmarkte vollzogen sich seit Mitte der vierziger Jahre die mannigfaltigsten

Wandlungen Der Geldüberfluß,welcher die Konvertirung Von 1838 ermöglichtund den Kurs

der 31X2prozentigenPfandbriefe noch bis 1844 Über Pari gehalten hatte, hörte alsdann auf.

Nunmehr nahmen die Industrie, der Bau von Eifenbahnen, der Bergwerksbetrieb und eine

große Zahl von Aktien-Gesellschaftendas Kapital fÜr sich in Anspruch. Die von ihnen

ausgegebenen Papiere, Aktien und Obligationen, verhießenden Inhabern höhereZinsen, die

Aktien auch noch Dividenden nach dem Betriebsergebnissedes Unternehmens-. Die Hoffnung

auf hohe Dividenden und die damit verbundene Spekulation Übte eine besondere Anziehungskraft
ans. Die Pfandbriefe unterlagen einer äußerst ungünstigenKonkurrenz Dazu kamen die

politischen Bewegungen am Ende der vierziger Jahre, die orientalischen Wirren nnd der

Krimkrieg, sowie die italienisch-öfterreichischenKriege im» Laufe der fünfziger Jahre. Die

:3·f.zprozentigenPfandbriefe fielen gegen 10 Prozent, mitunter gegen 20 Prozent unter dem

Nennwerthe. Daher beschloßder Landtag von 1857, wieder 4prozentige Pfandbriefe einzuführen,

für welche der Schuldner außer den Zinsen in den ersten zehn Jahren 1 Prozent, demnächst
bis zur gänzlichenAbbürdung der Schuld Vg Prozent Tilgungsbeitrag jährlich zu entrichten

hatte.« Es wurde damit die im Jahre 1850 aufgegebene totale Zwangsamortisation wieder-

hergestellt

Allein auch diese Zinserhöhung mit der verstärktenTilgt-ingspflicht der Pfandbriefs-

schuldner genügte auf die Dauer nicht. Die Lage des Geldmarktes verschlechtertesichnoch mehr,
indem durch die anhaltende Ernissiou neugeschaffener Börsenpapieredes Jnlandes und des

Auslande-J der Markt mehr als je Überschwemmtwurde und das Kapital, angelockt durch die

höheren Zinsen und durch den Gewinn aus der Spekulation, sich von dem Grundkredit

noch mehr abwendete Der dänischeKrieg von 1864, der deutsche Krieg von 1866 und die

darauffolgenden Spannungen mit Frankreich, welche dem Ausbruch des Krieges von 1870

vorangingen, beunruhigten die Börse und steigerten den Zinsfuß Durch die Gesetze Vom

12J Mai 1866 und 14. November 1867 wurden die gesetzlichenBeschränkungendes vertrags-
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mäßigenZinssatzes aufgehobenund ward den Kapitalisten eine neue rechtlicheMöglichkeitgeboten, ihre

Kapitalien oortheilhafter zu benutzen, als durch den Ankan 31s2- oder 4prozentiger Pfandbriefe

Letztere gingen in dein Kriegsjahr 1866 bis auf 82 Prozent herab und erreichten auch nach dem

Frieden nur zeitweise einen höheren, als den dauernden Kurs oo1189—90 Prozent. Unter

diesen Verhältnissenwurde durch den mittelstAllerhöchstenErlasses vom 8. Mai 1868 genehmigten

General-Landtagsbeschlußdie Ausgabe 472 prozentiger Pfandbriefe zugelassen, für welche die

Schuldner, von der Zinserhöhungabgesehen, im Uebrigen dieselben Jahreszahlungen, wie die

der 4prozentigen zu leisten hatten. Ferner wurde durch das Regulatio vom 15. Mai 1868 die

Kreditgrenze um ein Zehntel des Taxwerths erweitert. Jn Höhe dieses Betrages wurden 5pro-

zentigePfandbriefe ll. Serie mit einer besonderen Verinogensunterlage ausgegeben In der Hypothek

stehen sie hinter denjenigen I. Serie, die Generalgarantie erstrecktsich auf sie nicht, ebensowenig

sind ihnen die alten Fonds der Landschaft oerhaftet. Dagegen ist für sie ein besonderer Sicher-

heitsfonds gegründet. Für derartige Anleihen hatten die Schuldner 5 Prozent Zinsen, 1 Pro-

zent Tilgungsbeitrag bis zur gänzlichenAbbürdung der Schuld und währendder ersten zehn

Jahre 1s2 Prozent, außerdem beim Empfange des Darlehns 1 Prozent zur Ansammlung des

Sicherheitsfonds zu leisten. Da die 5prozentigen Pfandbriefe meisthin den Parikurs über-

stiegen, so wurde seit 1873 auch die Ausgabe 41s2prozentiger Pfandbriefe ll. Serie gestattet.

Die große Krisis, welche demnächstüber Handel und Industrie ausbrach und noch

gegenwärtig nicht überwunden ist,veränderte vollständig die Verhältnissedes Geldmarktes

Viele Kapitalien, welche sonst auf jenen Gebieten Anlage gefunden hatten, blieben unbeschäftigt

und in Folge des flüssigenGeldstandes geftaltete sich der Diskont für Wechsel so niedrig, daß

die Anlage des Geldes in solchen wenig eintrug. Die Jndustriepapiere hatten durch den Einsturz

vieler Aktienunternehmungen an Werth und Kredit verloren. Die Eisenbahnpapiere wurden

durch die Verstaatlichung der preußischenBahnen dem Börsenoerkehrzum großenTheil entzogen.

Ueberhaupt wurde, nachdem die großenBahnen vollendet, das Kapital für derartige Anlagen

weniger gesucht. Dasselbe wandte sich wieder dem Grundbesitze zu. Die Pfandbriefe stiegen

seit Mitte der siebzigerJahre dergestalt, daß die 31X2prozentigenfast den Parikurs erreicht haben.

Unter diesen Umständenund bei der Lage des Grundbesitzes, welcher durch den erheblichen

Rückgang der Preise fast sämmtlicherErzeugnisse und durch die gesteigertenWirthschaftsausgaben

eine bedeutende Verminderung feiner Reinerträge erlitten, erschien es geboten, den Zinsfuß der

Pfandbriefe allmählig herabzusetzen Demgemäß wurden 1878 die 5prozentigen Pfandbriefe

Il. Serie (rund 7,60 Millionen Mark) in 41»,-«««2prozentige,1880 die 41X2prozentigenl. Serie (rund

72 Millionen Mark) und 1883 die 41,-«2prozentigenll. Serie (rund 14 Millionen Mark) in 4prozentige,

endlich 1886 sämmtliche4prozentige-l. und Il. Serie (rund 110 Millionen Mark) in 372 prozentige

konoertirt. Durch die Konoertirungen wurde den Schuldnern außer der Zinsermäßigung von

1 bezw. 11X2Prozent noch eine erheblicheErleichterung der Tilgungspflficht,bezüglichder Pfand-
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briefe II. Serie auch in Ansehung der Beiträge zu dem Sicherheitsfond, verschafft Während

die 41X2-und 4prozentigen Pfandbriefschulden 1. Serie früher 1 Prozent in den ersten zehn Jahren,

demnächstbis zur gänzlichenSchuldabbürdungVz Prozent Tilgungsbeiträgezu entrichten hatten,

haben sie gegenwärtignur 1X2Prozent jährlichinnerhalb des zuerst gedachtenZeitraums zu zahlen.
Die früher5prozentigen Pfandbriefsschuldner Il. Serie, deren Leistungen zuvor angegeben,haben

gegenwärtigaußer372 Prozent Zinsen nur noch 1X2Prozent jährlichund zwar währendder ersten

siebenJahre zum Sicherheits-, demnächstfortlaufend zum Tilgungsfonds zu entrichten. Die Kosten

der Konvertirung betragen bei den 5- und 41X2prozentigenPfandbriefen II. Serie nur krund
1 Prozent, dagegen bei den 41X2prozentigenI. Serie, zu deren Kündigung wegen des erheblichen

Betrages ein die Gefahr übernehmendesKonsortium von Bankhäusernzugezogen werden mußte,

21X6Prozent und werden bei den 4prozentigen (l. und II. Serie), bezüglichderen ebenso verfahren

wird, voraussichtlich 3 Prozent nicht überschreiten Dieselben sind bezw. werden gedeckt aus

den Tilgungsguthaben der betheiligten Güter, soweit dieselben aber nicht zureichen, aus dem

eigenthümlichenbezw. Sicherheitsfonds vorgeschossenund diese Vorschüsse aus den bis zur

Abbürdung forterhobenen Mehrzinsen, welche durch die Konvertirung erspart werden, allmählig

abgetragen.

So ist die WestpreußischeLandschaft den Bewegungen des Zinsfußes, welche sichwährend

der letzten fünfzig Jahre im Kreislaqu vollzogen haben, gefolgt, stets bemüht,dem Grundbesitz

unter Bedingungen, welche den Zeitverhältnissenentsprachen, seinen Kredit zu erhaltenund sich

ihren Mitgliedern hülfreichzu erweisen. Jn diesem Bestreben ist sie auch der »Central-Landschaft

für die PreußischenStaaten« gleich bei deren Begründung (1873) beigetreten Die diesseitige

Aufnahme an (4prozentigen) Central-Pfandbriefen erreichte im Jahre 1881 den Betrag von

13,32 Millionen Mark und betrug zu Johanni 1886 noch 12,03 Millionen. Davon sind aber

neuerdings auf Antrag der Betheiligten ca. 10,20 Millionen gekündigt und sollen an deren

Stelle ea. 8 Millionen 31X2prozentigewestpreußischeund 2,20 Millionen 31,«2prozentigeCentral-

Pfandbriefe treten.

Die Fonds der Landschaft erreichten zu Johanni 1886, und zwar der eigenthümliche

2,71, der Sicherheitsfonds 1,04 und der Tilgungsfonds 10,25 Millionen, zusammen rund 14 Mil-

lionen Mark. Der Werth der zum Geschäftsbetriebedienenden Grundstückeund Gebäude nebst

Mobiliar beträgt rund 535 000 Mark und das Ausstattungskapital für die landschaftlicheDarlehns-

kasse zu Danzig 900 000 Mark. Einschließlichdieser Aktiva und noch geleisteter Vorschüssebe-

zifferten sich die landschaftlichenFonds aus rund 15,37 Millionen Mark, d. i. fast auf 10 Prozent

der gesammten Pfandbriefsschuld, wovon jedoch noch die Kosten der letzten Konvertirung zu

decken bleiben.

Von der WestpreußischenLandschaft ist die Gründung dreier anderer, mit ihr verbundenen

Anstalten ausgegangen
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Zur größerenSicherheit der landschaftlichenAnleihenwurde durch das unterm 24. Oktober

1789 AllerhöchstbestätigteReglement »Die Feuersozietätund· Brandversicherungsgesellschaftfür

die Besitzer der adligen Güter in Westpreußen«errichtet, welche am 1. Juni 1790 in Thätigkeit

trat. Das ursprünglicheReglement erhielt durch die Beschlüssedes größerenAusschusses vom

22. Juli 1794 nähereBestimmungen An feine Stelle traten später die Reglements vom 10. März

1851 und vom 16. Februar 1863. Letzteres ist nebst mehrerenNachträgen noch gegenwärtig

in Geltung. Die Sozietät, welche jetzt die Bezeichnung: ,,Landslchaftliche Feuerver-

sich exungs-Ges ells chaft in Westpreußen« führt, beruht auf Gegenseitigkeit Beitrittspflichtig

sind sämmtlichebepfandbriefte Güter mit ihren Wohn- und Wirthschaftsgebäuden,beitrittsfähig

aber auch andere Grundstückedes platten Landes. Verwaltet wird die Sozietät von den Vier

Provinzial-Landschaftsdirektoreninnerhalb der Grenzen ihrer Departements und von dem General-

Landschaftsdirektor innerhalb des gesammten Bereichs. Die Versicherungssumme betrug bis

Mitte der vierziger Jahre rund 12 Millionen Mark, stieg bis Ende 1870 auf rund 86 Millionen

und erreichtgegenwärtig rund 122 Millionen Mark, darunter für Güter rund 99,22 und für

Dörfer rund 22,08 Millionen.

Um einem lange empfundenen BedürfnisseGenüge zu leisten, wurde durch das unterm

3. Mai 1861 Allerhöchstgenehmigte Statut für die Besitzer der von dem Verbande der West-

preußischen(Ritterschaftlichen)Landschaft ausgeschlossenenGrundstücke,in den Regierungsbezirken

Marienwerder und Danzig die Neue Westpreußische Landschaft gegründet Dieselbe wird

von der Generaldirektion der WestpreußischenLandschaft verwaltet und gewährt auf Grundstücke

im Mindestwerthe von 4500 Mark einen Pfandbriefkredit bis zur Hälfte des Taxwerthes, welcher

bei Gütern im Werthe von mindestens 30 000 Mark bis drei Fünftel desselben erhöht werden

kann. Die Abschätzungsgrundfätzesind im Wesentlichen denjenigen des Ritterschaftlichen Jnstituts

nachgebildet. Als Darlehnsvaluta wurden zuerst 41X2-und 4prozentige (»Neue Westpreußische«)
·

Pfandbriefe ausgegeben, im Jahre 1883 aber die 41X2prozentigenin 4prozentige und 1886

die 4prozentigen in 31X2prozentigekonvertirt. Es bestehenjetzt nur Pfandbriefe letzterenZinsfußes.

Die Schuldner entrichten für dieselben außer 31x2 Prozent Zinsen 1X2Prozent in den ersten zehn

Jahren zum Sicherheits-, demnächstzum Tilgungsfonds und 1X4 Prozent Verwaltungskosten

von denjenigen Anleihen, für welche noch nicht 2 Prozent zum Sicherheitsfonds eingezahlt sind.

Früher betrügen die Jahreszahlungen für die 4prozentigen Pfandbriefe dauernd 5 Prozent

und für die 41X2prozentigen51X2Prozent, außerdemfür die ersten sieben Jahre noch 3X4Prozent.

Beim Empfange des Darlehns war 1 Prozent (zum Betriebsfonds) zu entrichten. Eine Ermäßigung

dieser Beiträge trat schon durch das Regulativ vom 6. März 1875 ein und wurden in Gemäßheit

desselbenPfandbriefe Il. Serie eingeführt,in welchediejenigenI. Serie allmähligumgewandelt sind.

Die Neuen Pfandbriefe erlangten und behaupteten einen dem Börsenkurseder altlandschaftlichen

fast gleichkommendenKurs.
·

Beliehen wurden bis zum 20. Mai 1886 4206 Grundstücke Das



umlaufende Pfandbriefskapital betrug damals 84,1-z Millionen Mark, darunter 1,9(; Millionen

Centralpfandbriefe, —- das eigenthümlicheVermögen des Instituts (im Sicherheits-, Betriebs-

und Salarienfonds) 5,22 Millionen d. i. 6,22 Prozent und unter Hinzurechnung des den Mit-

gliedern des Verbandes gehörigenTilgungsfonds mit 2,36 Millionen 9,02 Prozent der bestehen-
den Schuld.

Endlich ist von der WestpreußischenLandschast zur Förderung des Kredits ihrer Mit-

glieder durch das unterm 9. Oktober 1876 Allerhöchstgenehmigte Statut die Westpreußische

landschaftliche Darlehnskasse mit dem Sitze zu Danzig errichtet und mit einem Grund-

kapital von 900 000 Mark ausgestattet worden, zu welchem die Neue Landschaft, die dem Unter-

nehmen beigetreten, außerdem300 000 Mark hergegeben hat. Die Darlehnskasse wird unter Auf-

sicht des Verwaltungsrathes, welchem die Mitglieder der General-Landschaftsdirektion angehören,

von besonders angestellten Beamten verwaltet. Sie gewährt hauptsächlichden BesitzernVorschüsse

zur Regulirung ihrer Hypothekenverhältnissebei Aufnahme von Pfandbriefen, ist aber zum Be-

triebe von Lombard-, Kontokorrent-, Effekten-, Depositen-, Inkasso- und anderen soliden Bank-

geschäftengegen sichereUnterpfänderbefugt. Die Verwaltungsüberschüssefließen in einen

Reservefonds, sobald letzterer die Hälfte des Grundkapitals erreicht, kann über den Reingewinn

zu anderen landschaftlichenZwecken vom Landtage verfügt werden. Bisher haben die Ueber-

schiisseeinschließlichder vom Stammkapital zu entrichtenden Zinsen im Durchschnitt jährlichiiber

7 Prozent betragen. Am Schlusse des Jahres 1886 hatte der Reservefonds einen Bestand von

509 392 Mark. Verluste find nicht eingetreten und ist die Entwickelung des Instituts als eine

sehr gedeihlichezu bezeichnen.

Nunmehr möge es noch gestattet sein, einen Blick auf die Männer zu werfen, denen die

Leitung des landschaftlichenInstituts während des Jahrhunderts anvertraut gewesen ist«
Der erste General-Landschafts-Direktorwar —— wie erwähnt —- der General-Lieutenant

August Stanislaus Graf von der Golz auf Grabionne, welcher das Amt bis- 1793

bekleidete. Er nahm einen hervorragenden Antheil an der Gründung des Instituts und an der

Abfassung des Reglements von 1787. Er traf die ersten Einrichtungen und erließ alle die

zahlreichenAnweisungen, Verfügungenund Requisitionen, welche deren Einführung erforderlich

machte. Seiner Leitung ist es zu danken, daß sich die Landschaft, wie der Kurs ihrer Pfand-

briefe kund that, sogleich beim Beginn ihrer Thätigkeitdas öffentlicheVertrauen erwarb und

erhielt. Er hat auch die landschaftlicheFeuerfozietätins Leben gerufen. Bald nach Beginn

seiner Amtsverwaltung wurde das diesfälligeReglement von 1789 abgefaßt und im nächst-

folgenden Jahre trat das Institut in Wirksamkeit." Jhm folgte der Regierungspräsident

Carl Anton Wilhelm Freiherr von Schleinitz, welcher das Amt des General-Land-

schafts-Direktor bis 1798 verwaltete, alsdanner Präsident des Kammergerichts zu Berlin wurde.

In seine Zeit fällt der erste»General-Landtag von 1794, der »gkößereAusschuß-!genannt,
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welcher zu Marienwerder, wohin der Sitz der General-Direktion verlegt war, abgehalten wurde.

Auf demselben wurden die wichtigen Beschlüsseüber »Erläuterungen, nähere Bestimmungen und

Abänderungen-«des Landschafts- und des Feuerfozietäts-Reglementsgefaßt, die bisherigen

Abfchätzungsgrundsätzedurch die ,,rektifizirten General-Detaxations-Prinzipien«ersetzt, auch der

Verwaltungskostenbeitrag von 1f2 auf 1-4 Prozent ermäßigt.

Von 1798 bis 1819 leitete der Regierungs-Chef-PräsidentKanzler Carl Wilhelm

Freiherr von Schrötter als General-Landschafts-Direktordie Verwaltung des Instituts· Unter

ihm erfreute sich dasselbe eines besonderen Gedeihens, bis die unglücklichenEreignisse von 1806

eintraten und die schwierigen Verhandlungen mit der Warschauer Regierung wegen Vertheilung

der Pfandbriefsschuld, die einstweilige Umgestaltung des Instituts während der Periode bis

1815, die demnächstigeWiederherstellung desselben und die Versuche, auch dessen finanzielle

Unterlagen wieder aufzubauen, die sorgenvolle Zeit erfüllten. 1819—1821 trat eine Vakanz ein,

da der zum General-Landschafts-Direktor gewählteGeheime Rath von Arnim die Wahl ablehnte

und zu einer anderen geschrittenwerden mußte. Jm Jahre 1821 überkam das Amt der Regierungs-

Präsident von Hippel und 1825 der Ober-Landesgerichts-Vizepräsidentvon Tettau, welcher

dasselbe bis zu seinem Tode (1831) verwaltete. Die große wirthschaftlicheKrisis, welche die

zwanziger Jahre beherrschte,die Nachwirkungen der französischenKriege und der Fremdherrschaft
die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichenVerhältnisse,die veränderte Steuerverfassung und

Wirthfchaftsmethode,die zahlreichenSequestrationenund Subhastationen stellten an die derzeitigen

Leiter des landschaftlichen Instituts Anforderungen, welche unerfüllbar erschienen.

Unter so schwierigenVerhältnissentrat 1832 Anton Heinrich Albert Freiherr von

Rosenberg auf KlötzendasAmt des General-Landschafts-Direktors an. Er hatte bereits seit

1825 der General-Direktion als Rath angehörtund widmete seine das gewöhnlicheMaaß über-

steigendenKräfte bis zu seinem Tode (2. März 1849) fast überwiegendausschließlichdem Institute.

Seiner Energie, weisen Sparsamkeit und guten Ordnung, seiner entschlossenen und glücklichen

Benutzung günstigerConjunkturen ist die Wiederherstellung geordneter sinanzieller Verhältnisse

zu verdanken. Bei seinem Amtsantritte hatte die Landschaft an Zinsresten aus den Jahren

1809x15, an Kapital- und Zinsen-Ausfällenrund 401 500 Thaler Schulden, zu deren Deckung in

den Beständender General-Kasse aber nur rund 73 300 Thaler. Bei seinem Tode erreichten die

landschaftlichen Fonds, einschließlichdes Tilgungsfonds, die Summe von rund 725 500 Thaler.

Außerdemwaren in der Zwischenzeitüber 328 400 Thaler für die Pfandbriefskonvertirung von

1838 verausgabt, auch die Landschaftshäuserzu Danzig, Bromberg und Schneidemühlangekauft

bezw. erbaut. Danach sind unter der Verwaltung v. Rosenberg’süber 1 382 000 Thaler d. i.

reichlich10 Prozent der damaligen Pfandbriefschuld (durchschnittlichvon rund 10,40 Millionen Thaler)

zur Entlastung und Verbesserung des Vermögens der Landschaft verwendet bezw. angesammelt

worden — Die Gründung des Tilgungsfonds (1832), die Konvertirung der 4prozentigen
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Pfandbriefe und die Aufhebung des Kündigungsrechtsder Pfandbrief-Jnhaber, der Erlaß des

dadurch erforderlich gewordenen Regulativs über die Verzinsung, Einlösung und Tilgung der

Pfandbriefe vom 28. November 1841, die Stiftung der landschaftlichen Wittwenkasse (1832) und

andere —- namentlichauf das Kassenwesen bezügliche—- Einrichtungen find aus der amtlichen

Wirksamkeit des Freiherrn von Rosenberg hervorgegangen

Dessen Nachfolger Arnold Friedrich Alexander von Rabe auf Lesnian verwaltete
das Amt des General-Landschafts-Direktors ebenfalls bis zu seinem Tode (4. November 1870).

Seiner Befähigungund großenThätigkeitgelang es, das Institut auf den wiedergewonnenen festen

Unterlagen weiter zu entwickeln und dessen Wirksamkeit Über die bisherigen Grenzen auszu-

dehnen. Er reformirtees auf allen Gebieten. Schon im zweiten Jahre seiner amtlichen

Thätigkeit,auf dem Landtag von 1850, gelangte die seit 1810 angestrebte Revision des Land-

schaftsreglements zum Abschluß. Die Abschätzungsgrundsätzewurden auf den Landtagen von

1850 und 1855 revidirt und verbessert, 1863 vollständigumgestaltet und 1867 erweitert, auch

die Beleihung nach dem Grundsteuer-Reinertrage zugelassen «

Eine neue Sequestrations-, Kassen-,

Gebühren-und Wahlordnung wurde erlassen. Die Verwaltung wurde vereinfacht und der

Geschäftsbetriebbeschleunigt, an Stelle der das Verfahren erschwerenden Pfandbriefe mit Guts-

namen diejenigen nach durchlaufenden Nummern eingeführt. Die Zinsenfonds der einzelnen De-

partements wurden (1864) in einen Generalzinsenfonds zusammengelegtund gelang es lediglich

durch zinsbare Belegung der danach verfügbar gewordenen Kassenbeständedem Institute einen

Reingewinn zu verschaffen,welcher 1885 bereits über 331000 Mark betrug. —— Um dem Kredit-

bedürfnisseauch bei dem gestiegenen Zinsfuße nachzukommen, wurden 1857 die 4prozentigen,
1868 die 41j2prozentigen Pfandbriefe l. Serie und die 5prozentigen Il. Serie ausgegeben

Das umlaufende Pfandbriefskapital stieg annähernd auf das Dreifache des Betrages von 1850

und dementsprechendmehrten sich die Fonds des Instituts —— Die landschaftliche Feuersozietät
wurde vollständig umgestaltet, zuerst das Reglement von 1851, dann dasjenige von 1863

erlassen. Sämmtliche Besitzer ländlicherGrundstücke,auch die der Landschaft nicht angehörigen,
wurden zum Beitritt zugelassen, feste Beiträge eingeführt,die verficherten Gebäude nach ihrer
Bauart klassifizirt,deshalb sämmtlichneu abgeschätztund katastrirt. Die Versicherungssumme

stieg von etwa 12 Millionen auf 86 Millionen Mark. Jn die Amtszeit von Rabe’s fällt auch

der Bau des neuen Landschaftshauses zu Marienwerder am Flottwellplatze, welcher in den

Jahren 1865X66 mit dem mäßigenKostenaufwande von rund 30 700 Thalern ausgeführtwurde.

Vor Allem ist ihm die Gründung der neuen westpreußischenLandschaft zu verdanken, welche die

Wohlthatdes unkündbaren landschaftlichenKredits auch dem übrigen nicht inkorporirten Grund-

besitz der Provinz zugewendet hat.
Unter der Leitung des gegenwärtigenGeneral-Landschafts-DirektorAdolf Wilhelm

von Körber auf Körberode,welcher das Amt im November 1871 antrat, haben sich bei der

8
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WestpreußischenLandschaft die Pfandbriefkonvertirungen von 1878, 1880, 1883 und 1886 voll-

zogen. Durch dieselben sind die Zinsen der früher 41X2prozentigen Pfandbriefe 1. Serie und der

5prozentigen ll. Serie schließlichdurchweg auf 31-2 Prozent ermäßigt und ist der der West-

preußischenLandschaft angehörigeGrundbesitz in der Jahreszahlung um über 1 068 000 Mark

entlastet worden, von den erheblichenErleichterungen abgesehen, welche ihm außerdemin den

Tilgungsbeiträgen und bezüglichder Pfandbriefe II. Serie auch in den Beiträgen an den Sicher-

heitsfonds zu theil geworden sind. — Die Neue WestpreußischeLandschaft hat ihre Wirksamkeit

beträchtlicherweitert. Im November 1871 waren von ihr 750 Besitzungen, jetzt find Über 4 200

beliehen. Damals betrug das bei ihr umlaufende Pfandbriefskapital rund 11,»z Millionen, jetzt

erreicht es 84,12 Millionen Mark. Diese Erfolge wurden durch die Berichtigung der Abschätzungs-

grundsätzeund durch die Ermäßigungder Zahlungsverpflichtungen, welche den Schuldnern bei

Gründung des neuen Instituts hatten auferlegt werden müssen,allmähligherbeigeführt,namentlich

durch das Regulativ vom 6. März 1875 und noch mehr durch die Konvertirungen der 41-2- bezw.

4prozentigen Pfandbriefe in den Jahren 1883 und 1886, welche den diesem Institute angehörigen

Grundbesitz allein in der Zinszahlung um über 668 000 Mark jährlich entbürdeten. —- Das

Feuerversicherungswesen erfuhr in sechs Nachträgen zum Reglement erhebliche Verbesserungen,

insbesondere durch richtigere Bestimmung der Iahresbeiträge, durch Einführung der Voraus-

zahlung derselben und durch Ausdehnung des Beitrittszwanges auf die von der Neuen West-,

preußischenLandschaft bepfandbrieften Besitzungen Auch wurden sämmtlicheVersicherungen an

Ort und Stelle revidirt und danach die Kataster berichtigt. Endlich fällt in die Amtszeit des
-

gegenwärtigenGeneral-Landschafts-Direktors die Gründung und weitereEntwickelung der land-

schaftlichenDarlehnskasfe

Ein wechselvolles Bild von guten und von schweren Zeiten, von Mühen und Sorgen,

aber auch von glücklichenFügungen und Erfolgen bietet die Geschichte des ersten Jahrhunderts

der WestpreußischenLandschaft dar. Aus einem großenGeiste und mächtigenWillen hervor-

gegangen, hat sich die KöniglicheSchöpfung unter dem segensreichenSchutze der Hohenzollern zu
«

einer Austalt von weitreichender Wirksamkeit entwickelt und ihre Thätigkeitin neuen gedeihenden

Instituten verzweigt.
A

Möge es auch den kommenden Jahrhunderten vergönnt sein, die Aufgabe zu erfüllen,

welche der WeftpreußischenLandschaft gestellt ist, zum Segen der Provinz und zum Wohle des

Vaterlandes.
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